
Öffentliche Bekanntmachung 
des Wahlergebnisses der 

 

X Gemeinderatswahl 
  

 Stadtratswahl 
  

 Ortschaftsratswahl/Stadtbezirksbeiratswahl 
 

am 

Datum  

09. Juni 2024 

 

Der Gemeindewahlausschuss hat in seiner öffentlichen Sitzung am 13. Juni 2024 das Wahlergebnis 
in der Gemeinde Bahretal ermittelt und festgestellt. 

 
 

1. Zahl der Wahlberechtigten 1.730 

2. Zahl der Wählerinnen und Wähler 1.273 

3. Zahl der ungültigen Stimmzettel 21 

4. Zahl der gültigen Stimmzettel 1.252 

5. Zahl der insgesamt abgegebenen gültigen Stimmen 3.149 

 

6. Gesamtstimmenzahlen und Verteilung der Sitze auf die Wahlvorschläge sowie die Zahlen der für  

die Bewerberinnen und Bewerber der einzelnen Wahlvorschläge abgegebenen gültigen Stimmen: 

 

lfd. Nr. Wahlvorschlag Partei/Wählervereinigung Gesamtstimmen Sitze 

1. Wählervereinigung Bahretal 3.143 14 

Gewählte 1) 
Familiennamen, Vornamen, Beruf/Stand 

(s. § 51 Absatz 1 SächsKomWO) 

Anzahl 
Stimmen 

Ersatzpersonen 1) 
Familiennamen, Vornamen, Beruf/Stand 

(s. § 51 Absatz 1 SächsKomWO) 

Anzahl 
Stimmen 

Kühnel, Frieder 
Elektromeister 

368 May, Lars 
Maschinenbauingenieur 

84 

May, Susanne 
Rechtsanwältin 

319 Weißflog, Johannes 
Bauingenieur 

55 

Klengel, Henrik 
Tischlermeister 

317   

Mader, Holm 
Bauunternehmer 

271   

Pillat, Hannes 
Straßenbaumeister 

267   

Adler, Marina 
Unternehmerin 

247   

Zimmer, Katja 
Diplom-Betriebswirtin 

193   

Walla, Alexander 
Bauunternehmer 

190   

Peters-Wohütt, Kerstin 
Betriebswirtin 

167   

Fiedler, Frank 
Tischlermeister 

165   

Richter, Karsten 
Elektro-Handwerksmeister 

157   



 

 

Die Reihenfolge der Ersatzpersonen mit Stimmengleichheit wurden nach § 23 KomWG durch Los von der 
Vorsitzenden des Gemeindewahlausschusses bestimmt. 

 
7. Es bleiben 0 Sitze nach § 21 Absatz 3 KomWG unbesetzt. 

 

 
Gegen die Wahl kann gemäß § 24 Absatz 2 Satz 2 des Kommunalwahlgesetzes Einspruch erhoben werden. 
Jeder Wahlberechtigte, jede Bewerberin, jeder Bewerber und jede Person, auf die bei der Wahl Stimmen entfallen 
sind, kann innerhalb von zwei Wochen nach dieser öffentlichen Bekanntmachung des Wahlergebnisses gegen die 
Wahl unter Angabe des Grundes Einspruch bei der Rechtsaufsichtsbehörde Landkreis Sächsische Schweiz-
Osterzgebirge, Landratsamt, Abteilung Kommunalaufsicht, Schloßhof 2/4, 01796 Pirna erheben. Nach Ablauf 
dieser Frist können weitere Einspruchsgründe nicht mehr geltend gemacht werden. 
 

Ort, Datum 
 

Bad Gottleuba-Berggießhübel im Namen 
der Gemeinde Bahretal, 14.06.2024 
 

 Unterschrift 
 
 
 

1) Die Ersatzpersonen sind in der Reihenfolge ihrer Stimmenzahlen aufzuführen. In Gemeinden mit mehr als 3.000 Einwohnern nur Gewählte, Bewerber/innen und alle Personen mit 
mehr als 5 Stimmen aufführen (siehe § 51 Absatz 3 SächsKomWO).   

Friedrich, Dr. Stefan 
Arzt 

127   

Handrick, Olaf 
Maschinen- und Anlagenmonteur 

113   

Peukert, Tobias 
Maurer 

103   

lfd. Nr. Wahlvorschlag Partei/Wählervereinigung Gesamtstimmen Sitze 

2. Einzelvorschläge 6 0 

Gewählte 1) 
Familiennamen, Vornamen, Beruf/Stand 

(s. § 51 Absatz 1 SächsKomWO) 

Anzahl 
Stimmen 

Ersatzpersonen 1) 
Familiennamen, Vornamen, Beruf/Stand 

(s. § 51 Absatz 1 SächsKomWO) 

Anzahl 
Stimmen 

  Richter, Udo 2 

  Semman, Robert 1 

  Drescher, Antje 1 

  Biesold, Jens 1 

  Jähne, Tilo 1 


